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Ausland.
Deutsehland. Bestimmungen für die bayrischen

Maschinengewehrkompaynien. Für die bayrischen
Maschinengewehrkompagnien sind unter andern folgende
Bestimmungen erlassen worden:

Die Kompagnien sind einem Bataillon anzugliedern
und stehen zu ihm und den übergeordneten Kommandobehörden

in dem gleichen Verhältnis wie dio übrigen
Kompagnien des Bataillons; sie nehmen an sämtlichen
Uebungen des Regiments und an den Uebungen der
Bataillone nach Anordnung des Regimentskommandeurs
teil.

Die Offiziere und Mannschaften tragen die Uniform
des Truppenteils, dem die Kompagnien angegliedert
sind. Die Säbeltroddel der Gemeinen usw. hat eine
hollblaue Eichel, weißen Kranz und Schieber, die
Schultorknöpfe des Waffenrocks führen die Nummer „13".

Die Gemeinen der Maschinengewehrkompagnien
worden mit „Infanterist" bezeichnet.

Die Offiziere der Maschinengewehrkompagnien
haben sich selbst beritten zu machen; sie sind für je
ein Pferd rations- und pferdegeldberechtigt

Die bei Maschinengewehrkompagnien übenden
Offiziere des Beurlaubtenstandes haben sich selbst beritten
zu machen; sie werden hiefür mit Ration (Satz IV) und
täglichem Pferdegeld nach Fr. V. V. § 64 und Pfg. V.
§ 6;1 abgefunden. Das Einkleidungsgeld beträgt 150 M.

Die Berittenmachung der bei den Maschinengewehrkompagnien

übenden Offiziersaspiranten des
Beurlaubtenstandes erfolgt während der Dauer der
Dienstleistung als Zugführer nach Anordnung des
Generalkommandos nötigenfalls durch Gestellung eines
Dienstpferdes der berittenen Truppen.

Die Mannschaften treten bei ihrer Entlassung in
den Beurlaubtenstand der Infanterie
(Maschinengewehrkompagnien). In den Entlassungspapieren ist
anzugeben, ob sie als Gewehrführer, Richtschütze oder
Fahrer ausgebildet sind. Zur Erleichterung der
Kontrolle ist auf dem Deckel der Militärpapiorc für dio
Mannschaften der Maschinengewehrkompagnien links
und rechts vom bayrischen Wappen in großen lateinischen

Buchstaben getrennt zu setzen: M.-K.
Die Zugpferde der Maschinengewehrkompagnien —

volljährige Pferde starken warmblütigen Schlages —
werden von der Remontierungskommission gekauft und
den Kompagnien überwiesen. (Militärzeitung.)

Frankreich. Anläßlich einer Besprechung der neuen
deutschen Heeresverstärkung äußert sich der
französische General Bazaine-Hayter unter anderem: Es
gibt eine Grenze für die Möglichkeit, mit Massen
zu operieren. Die Zahl der Streiter kommt erst
in zweiter Linie in Betracht, Hauptsache ist ihre
Kriegstüchtigkeit. Die numerische Stärke des
französischen aktiven Friedensheeres wird schließlich
durch die verfügbaren Reserven ausgeglichen.
Allerdings: Aber statt mit Soldaten im Lebensalter

von 21 bis 25 Jahren muß Frankreich mit
Leuten im Alter von 21 bis 30 Jahren schlagen. Die
Frage, ob diese Leute auch vollwertige Soldaten sind,
muß mit einem entschiedenen Nein beantwortet werden.
Die Gefahr liegt nicht bei Deutschland, sondern bei
uns. Der französische Soldat manövriert, aber er
versteht nichts vom Kriegshandwerk.

Nachdem der General Bazaine-Hayter dann noch
auf ungenügende Möglichkeit guter Ausbildung der
Truppen hingewiesen, meint er schließlich: Man sei in
Frankreich überdies geneigt, zu glauben, die militärische

Erziehung eines Volkes lasse sich mit Militärmusik

erreichen.

Italien. Das neue Armeekorps. Ueber die
Aufstellung eines neuen Armeekorps in Italien angesichts
der Tatsache, daß in Lybien auf vorläufig unbestimmte
Zeit über 100,000 Mann stehen, und daß es durchaus
erforderlich ist, einen Teil der dorthin entsandten
Verbände zu reorganisieren, ist in diesen Blättern
verschiedentlich berichtet worden. Der Kammerbericht

über die betreffende Gesetzesvorlage, die den Namen
„Vermehrung von Kampfeinheiten und deren Kader"
erhalten hat, enthält in seiner Einleitung den bezeichnenden

Satz: ..Die Ueberraschungen der Diplomatie
raten uns, den alten lateinischen Satz nicht aus den
Augen zu lassen: Unum facero et alterum non omittere".
Er gibt ferner folgende Einzelheiten der Organisation
bekannt. Von Truppenteilen sollen zunächst nur
Bataillone, Schwadronen und Artilleriegruppen aufgestellt
werden. Deren Zusammensetzung zu größeren
Verbänden bleibt späterer Zeit überlassen. Die günstige
Gelegenheit soll aber auch benutzt werden, um die
lang gewünschte Abtrennung eines Fliegerbataillons
von dem Spezialistenbataillon durchzuführen. Dessen
Ueberbürdung mit den verschieden gearteten

Dienstzweigen sei auch im jetzigen Kriege hervorgetreten.
Derselbe Gesichtspunkt und die Wichtigkeit, welche
die Flugwaffen aller Art erlangt haben, führen auch
zur Forderung einer flugtechnischen Versuchs- und
Konstruktionsanstalt. So wird neben der einen
selbstständigen Geniewerkstätte von Pavia eine zweite
entstehen, das Spezialistenbataillon sich aber ungehinderter

seinen eigentlichen Zwecken der Praxis und der
Erprobung widmen können. Finanziell sieht die Vorlage

15 Millionen an außerordentlichen Ausgaben vor.
die namentlich der Beschaffung von Pferden und
Materialien zugute kommen werden. Ordentliche Ausgaben
in Höhe von einer Million werden die Gehälter von
Offizieren und Mannschaften decken, während der
erhöhte Mannschaftsstand den außerordentlichen Kriegskosten,

und zwar dem Kapitel „Einberufung der
Jahrgänge 1888 und 1889" zufällt. Für das Rechnungsjahr
1912/13 sind drei Millionen für die Durchführung der
Vorlage ausgeworfen. So unbedeutend diese Kosten
auch den bisherigen Kriegsaufwendungen (bis 1. April
208 Millionen für das Heer und 44 für die Flotte) gegenüber

sind, auch sie lassen erkennen, wie das durch den
Krieg national und sozial geeinte Italien — auch der
oben erfolgte Schluß der Kammertagung hat davon
wieder Zeugnis abgelegt — dank ausgezeichneter
Fiuanzwirtschaft des letzten Jahrzehnts allen militärischen

Anforderungen sich gewachsen zeigt.
(Militär-Wochenblatt.)
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